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Kurztitel 

Abkommen über die Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Betrug und sonstigen rechtswidrigen 
Handlungen EG, Mitgliedstaaten, Schweiz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 66/2018 

Typ 

Vertrag - Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 1 

Inkrafttretensdatum 

21.03.2018 

Index 

59/04 EU - EWR 

Beachte 

Für das Inkrafttreten des Abkommens ist gemäß Art. 44 Abs. 2 die Ratifikation bzw. Genehmigung aller 
im Abkommen genannten Vertragsparteien erforderlich. Da nicht absehbar ist, wann diese Voraussetzung 
erfüllt sein wird, hat die Republik Österreich am 21. Dezember 2017 eine Erklärung über die vorläufige 
Anwendung gemäß Art. 44 Abs. 3 des Abkommens abgegeben. Das Abkommen ist daher zwischen 
Österreich und den nachstehend angeführten Vertragsparteien, die laut Mitteilung des Generalsekretärs 
ebenfalls die vorläufige Anwendung gemäß Art. 44 Abs. 3 erklärt haben, ab dem 21. März 2018 
anwendbar. Daher wurde dies als Inkrafttretensdatum dokumentiert. Der Zeitpunkt des tatsächlichen 
Inkrafttretens des Abkommens wird zu einem späteren Zeitpunkt kundgemacht. 

Text 

TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

ARTIKEL 1 

Gegenstand 

Gegenstand dieses Abkommens ist es, die Amtshilfe und die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits auszudehnen, um die in Artikel 2 genannten rechtswidrigen Handlungen 
zu bekämpfen. 
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